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GEWALTPRÄVENTION

1. Kontext und Ziel des Leitfadens

Der Leitfaden wurde im Auftrag des 
gesamtschweizerischen Programms 
„Jugend und Gewalt“ entwickelt und 
kommt dem Bedarf nach praxis­
gerechten aus wissenschaftlichen 
Erkenntnissen abgeleiteten Good-
Practice-Kriterien im Bereich der 
Prävention von Jugendgewalt nach. Er 
ist ein Arbeitsinstrument für die Praxis 
und soll den Akteuren eine Orientie­
rung geben sowie helfen, aus der Viel­
falt der Präventionsmöglichkeiten ge­
eignete Maßnahmen zu prüfen und 
auszuwählen, bestehende Maßnah­
men zu überdenken oder neue Maß­
nahmen zu erarbeiten. Der Leitfaden 
soll zudem über das Thema Gewaltprä­
vention informieren, für dieses Thema 
sensibilisieren und die fachliche Dis­
kussion unterstützen.

Basis der Good-Practice-Kriterien 
ist die aktuelle internationale wissen­
schaftliche Literatur zur Wirksamkeit 
von Gewaltprävention. Bei der Anwen­
dung von Good-Practice-Kriterien 
muss dennoch darauf geachtet wer­
den, dass der jeweilige Kontext, die je­
weils gültigen sozialen und ethischen 
Werte sowie das vorhandene Erfah­
rungs- und Kontextwissen adäquat 
berücksichtigt werden. Der Leitfaden 
bietet somit kein „pfannenfertiges Re­
zept“ der Gewaltprävention, sondern 
listet nur diejenigen Kriterien auf, die 
nach dem gegenwärtigen Stand der 
Forschung notwendige Bedingungen 
für erfolgreiche Maßnahmen zur Prä­
vention von Jugendgewalt darstellen. 
Eine Orientierung an den vorgestell­
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ten Good-Practice-Kriterien erhöht 
die Chance, dass wirkungsvolle Prä­
ventionsarbeit geleistet wird.

Eine aktuelle Ergänzung erhält der 
Leitfaden durch das Handbuch „Wirk-
same Gewaltprävention – Eine Über-
sicht zum internationalen Wissens-
stand“, das ebenfalls im Rahmen des 
nationalen Präventionsprogramms 
„Jugend und Gewalt“ entwickelt wur­
de und im Juli 2014 erschienen ist. 
Dort werden 26 Präventionsansätze in 
den Bereichen Individuum, Familie, 
Schule und Opferhilfe identifiziert, de­
ren Wirksamkeit durch internationale 
Forschungsergebnisse untermauert 
wird (vgl. Hinweis auf Seite 24). 

2. Adressaten des Leitfadens

Der Leitfaden richtet sich an alle 
Fachpersonen und Fachstellen sowie 
Institutionen, die sich mit Prävention 
von jugendlichem Gewaltverhalten 
oder ganz spezifisch mit dem Thema 
Jugendgewalt in den Kontexten Fami-
lie, Schule oder Sozialraum beschäfti­
gen. Im Bereich Familie werden Famili­
enberatungsstellen, Fachstellen für 
Erziehung, kinder- und jugendpsychi­
atrische sowie medizinische Dienste 
etc. angesprochen. Im Bereich Schule 
wendet sich der Leitfaden unter ande­
rem an Fachpersonen für Prävention 
in den Schulen, die Schulsozialarbeit 
bzw. Schulsozialpädagogik, schulärzt­
liche Dienste sowie die Schulkranken­
pflege, Mediatoren und Mediatorin­
nen oder die Schulleitungen. Im 
Bereich Sozialraum richtet er sich vor 
allem an die Jugendarbeit, Jugend­

fachstellen, die spezialisierten Polizei­
einheiten bezüglich der Themen Ju­
gend und Prävention sowie diverse 
aufsuchende bzw. sicherheitsorien­
tierte Angebote. Bereichsübergreifend 
dient der Leitfaden als Entscheidungs­
hilfe für politische Behörden, weitere 
Entscheidungsträger und -trägerin­
nen sowie die Finanzierungsinstan­
zen.

3. Handlungsbereiche Familie, 
Schule, Sozialraum

Familie, Schule und Sozialraum bil­
den die drei zentralen Bereiche, in 
welchen das Programm „Jugend und 
Gewalt“ aktiv ist. Jeder einzelne dieser 
Lebensbereiche ist sehr wichtig für 
Kinder und Jugendliche. Je nach Le­
bensphase verändern sich zwar Be­
deutung und Einfluss, sie bleiben aber 
immer bedeutsam. Kinder und Ju­
gendliche bewegen sich in der Regel 

1 �Der vollständige Leitfaden (Fabian et al., 2014 a) sowie je 
ein bereichsspezifisches Factsheet zu Familie, Schule und 
Sozialraum sind zu finden auf http://www.jugendund 
gewalt.ch/de/good-practice.html. Um den Leitfaden im 
Sinne eines Arbeitsinstruments lesbar zu halten, sind die 
Quellen in einem separaten Bericht umfassend 
dokumentiert: Fabian et al. (2014 b). Siehe auch:  
www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/
forschungsauftraege.html

http://www.jugendundgewalt.ch/de/good-practice.html
http://www.jugendundgewalt.ch/de/good-practice.html
http://www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/forschungsauftraege.html
http://www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/forschungsauftraege.html
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intensiv in und zwischen diesen für sie 
wichtigen Sozialisationsbereichen. 
Entsprechend sollte Gewaltpräventi­
on, die in einem spezifischen Bereich 
ansetzt, immer auch die Triade insge­
samt im Auge behalten und einen in­
tegrativen Ansatz anstreben.

Die Familie ist ein zentraler Soziali­
sationsort für Kinder und Jugendliche 
und somit auch „ein zentraler Angel­
punkt für Gewaltprävention“ (Eisner, 
2009: 47). Der Begriff Familie bezieht 
sich im Leitfaden sowohl auf die Kern-
familie (Eltern und Kinder) als auch auf 
die erweiterte Familie, wie Großeltern 
oder andere Betreuungspersonen. Fa­
milienbasierte Präventionsangebote 
richten sich jedoch nicht ausschließ­
lich an die Bezugspersonen, sondern 
ebenso an die Kinder und Jugendli­
chen selbst. Wichtig dabei ist, Kinder 
ab der Geburt als Zielgruppe von Prä­
vention im Auge zu haben, da die ers­
ten Lebensjahre in der Entwicklung 
von Kindern eine wichtige Lebenspha­
se darstellen. Entsprechende Präven­
tionsmaßnahmen versuchen, familiär 
bedingte Risikofaktoren, wie bei­
spielsweise mangelnde elterliche Auf­
sicht oder einen inkonsistenten Erzie­
hungsstil, zu verringern und direkt 
oder indirekt die Schutzfaktoren, wie 
Erziehungskompetenzen und stabile 
Beziehungen, zu stärken.

Der Bereich Schule umfasst neben 
der Volksschule auch die Vorschule, 
Berufsschulen, weiterführende Schu­
len sowie schulbegleitende Betreu­
ungssettings. Schule ist somit ein viel­
fältiger Erfahrungs- und Lernort für 
Kinder und Jugendliche. Es ist aber 
auch ein Ort, in welchem Gewalt in 
verschiedenen Ausprägungen vor­
kommt. Die Schule hat neben dem Bil­
dungsauftrag nicht nur den Auftrag, 
die Schülerinnen und Schüler auf das 
Berufs-, sondern auch auf ein erwach­

senes Sozialleben vorzubereiten. Prä­
ventionsangebote in der Schule 
fördern durch die Vermittlung be­
stimmter Werte die Eigenständigkeit 
und das Verantwortungsgefühl bei 
Kindern und Jugendlichen.

Als Sozialraum wird im Programm 
„Jugend und Gewalt“ der Bereich von 
sozialen Beziehungen und Bindungen 
bezeichnet, welcher über Familie und 
Schule hinausgeht. Der Begriff Sozial-
raum verbindet das Räumliche und 
das Soziale, bezeichnet also reale Orte 
für Begegnungen und Beziehungen2 

und ist deshalb nicht ausschließlich 
mit öffentlichem Raum (oder öffent­
lich zugänglichem Raum) gleichzuset­
zen. Mit dem Bereich Sozialraum be­
zeichnen wir Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen wie das 
Quartier, das Dorf, Nachbarschaften 
und sonstige für die einzelne Person 
relevante Bewegungsräume und Frei­
zeitorte. Der Sozialraum bezieht sich 
neben den räumlichen Dimensionen 
auch auf soziale Beziehungen, wie bei­
spielsweise soziale Netzwerke, Verei­
ne und Peergruppen.

Ergänzend zum Begriff Sozialraum 
wird im Leitfaden auch von Sozial-
raumorientierung gesprochen. Im Ge­
gensatz zum Sozialraum als zentraler 
Lebensbereich von Jugendlichen und 
als wichtiges Handlungsfeld der Prä­
vention von Jugendgewalt begreifen 
wir die Sozialraumorientierung als ein 
Arbeitsprinzip. Sie bezeichnet eine in­
haltlich-methodische Ausrichtung 
professionellen Handelns innerhalb 
des Sozialraums. In sozialraumorien­
tierten Präventionsangeboten arbei­
tet man mit Fachkräften, Jugendli­
chen oder Peergruppen, Familien, 
organisierten Gruppen, Quartieren, 
Einrichtungen oder Institutionen so­
wie Verwaltungsstellen und vielen 
mehr. Kennzeichnend für solche Prä­

ventionsangebote ist, dass alle rele­
vanten Akteure möglichst umfassend 
einbezogen werden (vgl. auch Bun­
desrat, 2009; Eisner, Ribeaud & Locher, 
2009) und so die Ressourcen und Po­
tenziale des Sozialraums aktiv genutzt 
werden. Durch sozialraumorientierte 
Präventionsmaßnahmen sollen die Le­
benswelten der Kinder und Jugendli­
chen so gestaltet werden, dass sie 
Schutzfaktoren entwickeln können 
und äußere Risikofaktoren reduziert 
werden.

4. Gewaltverständnis

Gewalt ist nicht auf eine einzige Ur­
sache zurückzuführen. Sie ist das Er­
gebnis eines komplexen Zusammen­
spiels vieler Einflussfaktoren auf 
verschiedenen Ebenen (vgl. Abb. 1). In 
der Gewaltforschung werden deshalb 
Erklärungsmodelle verwendet, die 
nicht nur individuelle, sondern auch 
soziale, kulturelle und umgebungs­
spezifische Schutz- und Risikofakto­
ren einbeziehen. Diese wirken dann 
direkt oder indirekt auf Kinder und Ju­
gendliche. Ein wichtiger Ansatz ist das 
sozio-ökologische Erklärungsmodell 
der Weltgesundheitsorganisation 
(2003).

5. Good-Practice-Kriterien: 
Bedeutung, Herleitung und 
Anwendung

Dem pragmatischen Ansatz von 
Good-Practice zufolge gibt es nie aus­
schließlich eine beste Lösung, sondern 
es sind in der Regel verschiedene Er­

2 �Virtuelle Orte wie webbasierte soziale Netzwerke sind hier 
nicht gemeint (vgl. hierzu das Programm „Jugend und 
Medien“, www.jugendundmedien.ch).

Abbildung 1: Sozio-ökologisches Erklärungsmodell der Entstehung von Gewalt (vgl. Weltgesundheitsorganisation, 2003, S. 13 f)
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folg versprechende Lösungen oder 
Elemente möglich. Im Leitfaden sind 
somit Ansätze, die sich in der Praxis als 
Erfolg versprechend gezeigt haben, in 
Form von allgemein gültigen Good-
Practice-Kriterien aufbereitet. Die ein­
zelnen Kriterien beziehen sich auf un­
terschiedliche Aspekte, wie Risiko- und 
Schutzfaktoren, methodische Aspekte 
oder Zielgruppenaspekte. Idealerwei­
se orientieren sich Präventionsmaß­
nahmen und -angebote an einem the­
oretischen Wirkmodell sowie an den 
Good-Practice-Kriterien.

Die Good-Practice-Kriterien wurden, 
basierend auf der aktuellen internatio-
nalen wissenschaftlichen Literatur zur 
Prävention von Jugendgewalt, entwi­
ckelt. Dabei wurde systematisch und 
umfassend nach Präventionsangebo­
ten, Vorgehen und Maßnahmen ge­
sucht, für die explizit eine präventive 
Wirkung im Bereich der Gewalt bei Ju­
gendlichen (Veränderung von Gewalt­
verhalten bzw. Verringerung von Ge­
waltvorfällen) nachgewiesen werden 
konnte. In der Regel handelt es sich 
um Untersuchungsanlagen mit Mes­
sungen vor und nach der Intervention 
sowie mit Kontrollgruppen. Zudem 
war für die Entwicklung der Kriterien 
entscheidend, dass in den Studien 
Aussagen zu den Maßnahmen selbst 
gemacht wurden, damit auch nach­
vollzogen werden konnte, was ge­
wirkt hat.3 

Der Leitfaden dient den unter­
schiedlichen Akteuren als Orientie­
rung. Die Kriterien geben die notwen­
digen Anhaltspunkte, um aus der 
Vielfalt der Präventionsmöglichkeiten 
geeignete Maßnahmen zu prüfen und 
auszuwählen. Gleichzeitig stellt der 
Leitfaden eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Kriterien dar, die dabei 
unterstützen sollen, bestehende Maß­
nahmen zu überdenken und weiterzu­
entwickeln oder anzupassen bzw. 
neue Maßnahmen zu erarbeiten. Die 
Kriterien geben Hinweise, wie Ange­
bote ausgestaltet sein sollten, damit 
sie die gewünschte Wirkung erzielen. 
Grundlage der im Leitfaden aufgeführ­
ten Kriterien ist ein gut und umfas­
send geplantes Vorgehen, wie im Pro­
jektzyklus beschrieben (vgl. folgenden 
Abschnitt). Die Kriterien sollten na­
mentlich in den Planungs- und Kon­
zeptionsphasen (vgl. Projektzyklus, 
Arbeitsphasen 2 bis 4) berücksichtigt 
werden. Was in diesen Phasen geplant 
wird, wird in den dann folgenden Pha­
sen umgesetzt und bildet zudem die 
Grundlage für die Evaluation. Wenn es 
sich hingegen um die konzeptionelle 

Überprüfung von bereits bestehen­
den Präventionsangeboten handelt, 
kann geprüft werden, ob, welche und 
wie viele Kriterien diese berücksichti­
gen. Das Ergebnis kann dann bestäti­
gen, dass das Angebot gemäß der 
Kriterien die Grundlage für eine wir­
kungsvolle Umsetzung abdeckt, oder 
auch zeigen, dass gewisse Elemente 
noch zu ergänzen oder anzupassen 
sind, um die Wirkung möglichst noch 
zu verbessern. Während der Umset­
zung von Präventionsmaßnahmen 
sollte auf die Programmtreue geach­
tet werden (und wenn Änderungen 
vorgenommen werden, dann entlang 
der Good-Practice-Kriterien). 

Weitere grundlegende Punkte in 
Bezug auf den Erfolg von Präventions­
maßnahmen sind – in Ergänzung zu 
den als prioritär und zentral aufge­
führten Kriterien –  die Einbindung der 
Angebote in größere Programme und 
Prozesse sowie die mittel- und lang­
fristige Kontinuität der Angebote. 

Die Kriterien sowie der ganze Leitfa­
den wurden in verschiedenen Ent­
wicklungsphasen von Expertinnen 
und Experten diskutiert und validiert.4

6. Der Projektzyklus und  
seine Arbeitsphasen

Will man wirkungsvolle Präven­
tionsprojekte umsetzen, braucht es 
zunächst ein solides Projektmanage­
ment. Die sieben Arbeitsphasen zei­
gen die hier wesentlichen Schritte.  
Als Erstes ist entscheidend, die Aus­

gangssituation genau zu beschreiben 
und zu analysieren. Auf dieser Basis 
können Ziele, Zielgruppen und Adres­
satengruppen definiert werden, um 
dann entsprechende Maßnahmen und 
Angebote auszuwählen oder beste­
hende Angebote anzupassen bzw. 
weiterzuentwickeln. Dazu dienen die 
Good-Practice-Kriterien. Nach der For­
mulierung eines Konzepts und – falls 
erforderlich – nach der Bewilligung ei­
ner Finanzierung werden die Angebo­
te und Maßnahmen umgesetzt. Diese 
sollen hinsichtlich Umsetzung und 
Wirkung kontinuierlich evaluiert wer­
den. In der letzten Phase sollten die 
Ergebnisse und Erfahrungen doku­
mentiert und eine Bilanz gezogen 
werden, um dann zu entscheiden, ob 
z. B. ein erstmalig durchgeführtes An­
gebot wiederholt oder gegebenen­
falls in ein Regelangebot überführt 
werden sollte oder ob Anpassungen 
notwendig sind.5

7. Bereichsübergreifende  
Good-Practice-Kriterien

Folgend sind fünf bereichsübergrei-
fende, also für die drei Bereiche Fami­
lie, Schule und Sozialraum gleicherma­
ßen zutreffende Good-Practice-Krite- 

3 �Detaillierte Informationen zu den Recherchen sowie zur 
verwendeten Literatur sind in Fabian et al. (2014 b) zu 
finden.

4 �Vgl. Fabian et al. (2014 a). Siehe auch: www.jugendundge-
walt.ch/de/nationales-programm/forschungsauftraege.
html

5 �Für spezifische Methoden und Arbeitsinstrumente zu den 
einzelnen Phasen wird auf den Leitfaden verwiesen.

Abbildung 2: Der Projektzyklus
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rien für Erfolg versprechende Präven­
tionsangebote beschrieben. Diese 
sind eine Synthese der danach folgen­
den 21 bereichsspezifischen aus der 
wissenschaftlichen Literatur heraus­
gearbeiteten Kriterien. Das bedeutet, 
dass alle fünf bereichsübergreifenden 
Kriterien jeweils auch in den drei spe­
zifischen Bereichen in unterschiedli­
cher Ausprägung zu finden sind.

K1 – ��Prosoziale Werte entwickeln  
und leben

Wertvorstellungen, welche keine 
Gewalt akzeptieren und eine wert­
schätzende und prosoziale  Haltung 
gegenüber anderen Menschen und 
entsprechendes Verhalten betonen, 
sind wirkungsvolle Grundvorausset­
zungen, um Gewalt zu verhindern 
oder zu verringern. Dazu gehören 
Vertrauen in andere Menschen und 
Akzeptanz von Selbstbestimmung 
resp. Autonomie sowie eine positive 
Kommunikation untereinander. Eine 
solche gemeinsam entwickelte und 
möglichst weitgehend gemeinsam 
getragene Haltung ist dabei von gro­
ßer Bedeutung.

K2 – ��Partizipation der Betroffenen 
sicherstellen

Partizipation bedeutet, dass aus 
Betroffenen Beteiligte werden, kon­
kret, dass sie bei Projekten mitwirken, 
mitentscheiden und mitgestalten 
können. Partizipation gilt in der Otta­
wa Charta (Weltgesundheitsorganisa­
tion, 1986) als grundlegendes Prinzip 
für eine gelingende Praxis der Ge­
sundheitsförderung und Prävention. 
Grundannahme dafür ist, dass Projek­
te wirkungsvoller und nachhaltiger 
sind, wenn die angesprochenen Men­
schen aktiv in den Veränderungspro­
zess einbezogen werden. Dieses 
Grundprinzip bestätigt sich auch im 
Bereich der Gewaltprävention. Gelin­
gende Partizipation bedingt eine gute 
Führung sowie eine gelingende Ge­
sprächskultur. Folgende Fragen ste­
hen in partizipativen Prozessen in Zu­
sammenhang mit Gewaltprävention 
im Zentrum: Ressourcen, Defizite, Ide­
en und Möglichkeiten, Bereitschaft 
zur Mitgestaltung und Verantwor­
tungsübernahme. Aufbauend auf die­
ses Fundament können die Prozesse 
erfolgreich sein.

K3 – ��Beziehungsarbeit als zentrales 
Element definieren

Eine Beziehung, die auf Vertrauen 
basiert, ermöglicht einen Zugang zu 
den Jugendlichen, zu den Eltern oder 

auch zu anderen Beteiligten oder Be­
troffenen. Gerade die Beziehungsar­
beit mit den Jugendlichen – sei es in 
der Familie durch die Eltern, in der 
Schule durch die Lehrpersonen und 
die Schulsozialarbeit oder im Sozial­
raum durch Jugendarbeitende und 
die Polizei – braucht Zeit, Geduld und 
stellt eine große Herausforderung für 
alle dar. Dennoch ist eine gute Bezie­
hung eine Voraussetzung für gelin­
gende Prävention von Jugendgewalt.

K4 – ��Professionalität in der Gewalt- 
prävention gewährleisten

Um gute Präventionsarbeit leisten 
zu können, sollten die involvierten Ak­
teure über klare Werte und Haltungen 
sowie die notwendigen Fach-, Selbst-, 
Sozial-, Reflexions- und Führungs- 
resp. Prozessgestaltungskompeten­
zen verfügen. Ein professionelles Han­
deln lässt sich durch Aus- und 
Weiterbildung, Erfahrungen sowie Re­
flexion (z. B. Super- oder Intervision) 
und durch den Einbezug verschiede­
ner Akteure erlangen. Professionali­
sierung ist ein stetiger Prozess und ist 
Teil des Qualitätsmanagements.

K5 – ��Sozialraumorientierung und 
Kooperation der Akteure fördern

Sozialraumorientierte Präventions­
angebote beziehen die Lebenswelt 
der Ansprechgruppen ein und verfol­
gen eine Kombination von verhaltens­
orientierten und strukturbezogenen 
Maßnahmen. Sozialraumorientierung 
heisst, die vernetzte Kooperation der 
verschiedenen Akteure zu fördern 
und zu fordern. Gemeinsame, koordi­
nierte Ziele und Maßnahmen erhöhen 
die Wirkungschancen. Sozialraumori­
entierte Präventionsangebote sollten 
sich immer auch mit den Lebenswel­
ten der Kinder und Jugendlichen be­
fassen und auf Veränderungen in der 
räumlichen Umwelt hinwirken, da vie­
le Risikofaktoren struktureller Art 
sind. Sozialraumorientierung als ein 
Arbeitsprinzip betrifft nicht aus­
schließlich die Arbeit im Verein, im Ju­
gendzentrum oder im öffentlichen 
Raum, sondern genauso Angebote in 
und mit den Schulen sowie Familien.

8. Bereichsspezifische Kriterien

Insgesamt ließen sich 21 bereichs-
spezifische Kriterien für die drei Berei­
che Familie, Schule und Sozialraum ab­
leiten. Zunächst wird eine kurze 
Übersicht aller Kriterien gegeben. An­
schließend folgen exemplarisch die 

sechs Kriterien zum Bereich Schule mit 
der jeweiligen Beschreibung. Und zum 
Schluss folgt, ebenfalls exemplarisch, 
ein Kriterium aus dem Bereich Schule 
im vollen Umfang. 

Überblick über alle 
bereichsspezifischen Kriterien

■■  �Good-Practice-Kriterien im Bereich 
Familie

K  6 – ��Das Erreichen der Adressaten­
gruppe Familien sicherstellen

K  7 – ��Familien stärken und befähigen
K  8 – ��Soziale Vernetzung der Familien 

unterstützen
K  9 – ��Intensität der Angebote auf die 

Situationen der Familien abstim­
men

K10 – ��Prosoziale Einstellungen und 
Verhaltensweisen fördern

K11 – ��Hohe Professionalität der Fach­
leute entwickeln

■■ �Good-Practice-Kriterien im Bereich 
Schule

K12 – ��Gemeinsame Werte entwickeln 
und leben

K13 – ��Kontinuität der Präventionsar­
beit gewährleisten

K14 – ��Sozialraumorientierung der Prä­
ventionsangebote sicherstellen

K15 – ��Kompetenzen der Lehrkräfte 
weiterentwickeln

K16 – ��Prosoziales Verhalten der Peers 
und der Zuschauenden fördern

K17 – ��Handlungsleitfaden erarbeiten 
und einführen

■■ �Good-Practice-Kriterien im Bereich 
Sozialraum

Kriterien zu Präventionsangeboten in 
öffentlichen Räumen
K18 – ��Partizipation der Bevölkerung 

und weiterer Akteure ermögli­
chen

K19 – ��Sicherheitsgefühl erhöhen und 
Identifikation mit der Nachbar­
schaft fördern

K20 – ��Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren sicherstellen

K21 – ��Umfassende Prävention anbieten

Kriterien zu freizeitorientierten Prä-
ventionsangeboten
K22 – ��Klare Strukturierung der Präven­

tionsangebote sicherstellen
K23 – ��Motivation der Jugendlichen 

nutzen
K24 – ��Positive Beziehungen zu Erwach­

senen und Peers fördern
K25 – ��Soziale Kompetenzen und 

Schutzfaktoren fördern
K26 – ��Alkoholkonsum einschränken
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Good-Practice-Kriterien im 
Bereich Schule mit den  
zugehörigen Beschreibungen

Sechs Kriterien (K12 bis K17) sind für 
eine wirksame Prävention von Ju­
gendgewalt im Bereich Schule aus­
schlaggebend:

K12 – ��Gemeinsame Werte entwickeln 
und leben

Das Kriterium wird im folgenden 
Abschnitt als Beispiel für den vollstän­
digen Aufbau eines Kriteriums umfas­
send beschrieben.

K13 – ��Kontinuität der Präventions- 
arbeit gewährleisten

Präventionsangebote sollten in be­
stehende Schulprogramme oder in be­
reits vorgesehene Maßnahmen der Ge­
sundheitsförderung und Prävention 
eingebettet werden, idealerweise dau­
erhaft und mit regelmäßiger Wiederho­
lung, da einmalige, punktuelle Präven­
tionsangebote im schulischen Setting 
keine nachhaltige Wirkung zeigen.

K14 – ��Sozialraumorientierung  
der Präventionsangebote 
sicherstellen

Gewalt unter Kindern und Jugend­
lichen ist ein sozial-ökologisches 
Phänomen. Gewalt findet jeweils in 
einem sozialen Kontext statt, wel­
cher gewalttätiges Verhalten fördern 
oder hemmen kann. Wichtiges Ele­
ment der Gewaltprävention an Schu­
len ist deshalb der Einbezug der un­
terschiedlichen sozialen Gruppen 
und Akteure: Klassenkollegen und 
-kolleginnen, weitere Peers, Lehrper­
sonen, Hausdienst, schulnahe Diens­
te und die Eltern resp. die Familie. In 
der Schule sollten sich Präventions­
angebote deshalb unbedingt am so­
zialen Umfeld der Schülerinnen und 
Schüler und den darin enthaltenen 
sozialen Gruppen orientieren und 
diese in die präventiven Maßnahmen 
einbeziehen.

K15 – ��Kompetenzen der Lehrkräfte 
weiterentwickeln

Lehrpersonen sollten befähigt wer­
den, Gewaltsituationen resp. erste ent­
sprechende Anzeichen im Anfangssta­
dium zu erkennen, darüber zu sprechen 
und ihre Eskalation möglichst zu verhin­
dern. Um dies zu erreichen, sollten 
Lehrpersonen in ihren Kompetenzen im 
Führen einer Schulklasse, im Gestalten 
von Beziehungen sowie im Umgang mit 
störendem und aggressivem Verhalten 

von Schülern und Schülerinnen sowie in 
ihren Konfliktlösungsfähigkeiten ge­
stärkt werden.

K16 – ��Prosoziales Verhalten der Peers 
und der Zuschauenden fördern

Das Verhalten von Zuschauenden, 
namentlich der Peers, ist für die För­
derung oder Hemmung von gewalt­
tätigem Verhalten in der Schule  
entscheidend. Präventionsangebote 
sollten deshalb die Peers einbeziehen 
und ihr prosoziales Verhalten fördern. 
Ziel sollte sein, die Peers dazu zu be­
wegen, als Zuschauende ihre Missbilli­
gung zu äußern oder dem Opfer zu 
Hilfe zu kommen. Dadurch wird Ge­
walt wirksam unterbunden.

K17 – ��Handlungsleitfaden erarbeiten 
und einführen

In der Schule sollte ein Handlungs­
leitfaden mit klaren Regeln und Pro­
zessbeschreibungen existieren und 
auch genutzt werden. In diesem Leit­
faden ist darzustellen, wie die ver­
schiedenen beteiligten Personen und 
Gruppen bei einem Vorfall, aber auch 
bei ersten Anzeichen von Gewalt vor­
gehen sollen und wer welche Aufga­
ben übernehmen sollte. Ein Hand­
lungsleitfaden ist namentlich auch für 
den Bereich der Früherkennung und 
Frühintervention wichtig.

Beispiel zur vollständigen 
Beschreibung eines Kriteriums

K 12 – ��Gemeinsame Werte entwickeln 
und leben

Beschreibung:
Die gesamte Schule (Schülerinnen 

und Schüler, Schulleitung, Lehrperso­
nen, Schulsozialarbeit, Mittagstisch­
leitung, Schulhausabwarte etc., aber 
auch die Eltern) sollte gemeinsame 
und prosoziale Werthaltungen entwi­
ckeln und im Schulalltag leben. Dieses 
Wertesystem sollte verdeutlichen, 
dass keine Form von Gewalt unter 
Kindern und Jugendlichen akzeptiert 
wird und mögliche Opfer unterstützt 
werden. Präventionsangebote an 
Schulen sollten die Einstellung zu 
Gewalt, die Fähigkeit zur Empathie 
und insbesondere das konkrete Ver­
halten positiv verändern.

Umsetzung:
Umfeld einbeziehen
In wirksamen Präventionsangebo­

ten werden alle Mitarbeitenden sowie 

die Schülerinnen und Schüler der 
Schule in adäquater Form an der Erar­
beitung von Werthaltungen und kon­
kreten Verhaltensregeln beteiligt, um 
diese dann auch im Alltag zu leben. 
Unterstützend ist, diese Commit­
ments nach außen sichtbar zu machen 
(Beispiel: Pausenaufsicht oder Mit­
arbeitende der Tagesschule tragen T-
Shirts mit Logo des entsprechenden 
Präventionsangebots).

Zudem sollten den Eltern Informa­
tions- und Diskussionsmöglichkeiten 
(z. B. auch anlässlich einer Aufführung 
der Schülerinnen und Schüler oder ei­
nes sonstigen Anlasses in der Schule) 
angeboten werden, mit dem Ziel, sie 
für das Thema Gewalt an Schulen zu 
sensibilisieren und mit ihnen zusam­
men Strategien zum Umgang mit Ge­
walt unter Jugendlichen zu entwickeln.

Interaktive und regelmäßige Ver-
mittlung der gemeinsamen Werte

Die Themen „Verhalten“ und „Ein­
stellung“ bzgl. Konflikten und Gewalt 
sollten standardmäßig im Schulpro­
gramm integriert sein. In verschiede­
nen Sequenzen aus Information, Fall­
beispielen, Diskussionen, Rollenspielen, 
Theater und Gruppenarbeiten sollten 
die verschiedenen Formen der Gewalt 
reflektiert werden. Auf jeden Fall soll­
te das Präventionsangebot über die 
reine Wissensvermittlung hinausge­
hen und interaktiv gestaltet werden. 
Das Gelernte sollte in den Schulalltag 
der Jugendlichen integriert bzw. in di­
rekten Bezug zu ihrer Lebenswelt ge­
setzt werden. Besondere Bedeutung 
soll dabei der Vorbildwirkung der 
Lehrkräfte zugemessen werden.

Werden die Themen in Gruppen be­
arbeitet, sollte eine Durchmischung 
von verhaltensauffälligen und sozial 
kompetenten Kindern und Jugendli­
chen angestrebt werden, um die Se­
gregation von auffälligen Kindern und 
Jugendlichen zu vermeiden.

Ziel sollte sein, durch die Präventi­
onsangebote die Kommunikations- 
und Konfliktlösungskompetenzen der 
Jugendlichen zu fördern. Angebote 
zum Erwerb sozialer Fertigkeiten wir­
ken positiv auf das allgemeine Verhal­
ten der Schüler, auf das Klassenklima 
und auf die Fähigkeit, auf Gewalt bes­
ser zu reagieren und damit nicht zum 
Opfer zu werden.

9. Fazit

Folgende Schlussfolgerungen 
können nach der Entwicklung des 
Leitfadens und unter Berücksichti­
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gung der diversen Rückmeldungen 
aus Praxis und Wissenschaft formu-
liert werden:

■■ �Der Leitfaden mit den Arbeitsphasen 
und den Good-Practice-Kriterien ist 
ein Arbeitsinstrument für die Praxis 
und gibt den verschiedenen Akteu-
ren Orientierung und unterstützt 
sie, um aus der Vielfalt an Präventi-
onsmöglichkeiten geeignete Maß-
nahmen zu prüfen und auszuwäh-
len, bestehende Maßnahmen zu 
überdenken und weiterzuentwi-
ckeln resp. anzupassen oder neue 
Maßnahmen zu erarbeiten.

■■ �Der Leitfaden mit den Good-Practi-
ce-Kriterien stellt einen Kompromiss 
dar. Verschiedene Fachpersonen aus 
der Praxis aber auch aus der Wissen-
schaft haben teilweise unterschied-
liche Erwartungen und somit Lö-
sungsvorschläge für einen solchen 
Leitfaden. Der Leitfaden widerspie-
gelt einen gemeinsamen Nenner 
und berücksichtigt die wissen-
schaftlichen Grundlagen.

■■ �Die Berücksichtigung der sieben Ar-
beitsphasen gemäss Projektzyklus 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
dem jeweiligen Kontext entspre-
chende Angebote und Maßnahmen 
umgesetzt werden und entspre-
chend eine Wirkung entfalten kön-
nen. Zudem fördert die kontinuierli-
che und fundierte Reflexion 
(Evaluation) das Wissen und somit 
die Qualität von präventiven Maß-
nahmen über die einzelnen Angebo-
te hinaus.

■■ �Die fünf bereichsübergreifenden 
und 21 bereichsspezifischen Good-
Practice-Kriterien zur Prävention 
von Jugendgewalt stellen eine sys-
tematische, wissenschaftlich fun-
dierte Aufbereitung des aktuellen 
Wissens zum Thema dar. Die Kriteri-

en haben Anspruch auf Allgemein-
gültigkeit, bieten aber den notwen-
digen Handlungsspielraum, um sie 
dem Kontext und den jeweiligen He-
rausforderungen entsprechend an-
zupassen und anzuwenden.

■■ �Prävention von Jugendgewalt soll 
nicht die Arbeit von Einzelpersonen 
oder eine einmalige und punktuelle 
Arbeit sein. Die koordinierte Zusam-
menarbeit, welche die Bereiche Fa-
milie, Schule und Sozialraum inte
griert, die respektvolle Einbindung 
aller beteiligten Personen und Insti-
tutionen, die Berücksichtigung der 
Vielfältigkeit und die professionelle 
Herangehensweise sind entschei-
dend für eine gelingende Präventi-
on.

■■ �Die Praxis hat mit dem Leitfaden ein 
Argumentarium für die Politik und 
Verwaltung. Es ist wichtig, dass Poli-
tik, Wissenschaft und Praxis koope-
rieren und praxisorientierte Arbeits-
instrumente entwickeln, diese zur 

Präventionsprogramm 
„Jugend und Gewalt“
Das gesamtschweizerische Präventionsprogramm „Jugend und Gewalt“ 
wurde vom Bundesrat im Juni 2010 für die Jahre 2011 bis 2015 beschlossen. 
Das Programm beruht auf einer tripartiten Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen sowie Städten und Gemeinden. Mit dem Programm soll die 
Grundlage für eine wirksame Gewaltprävention in der Schweiz geschaffen 
werden. Im Mittelpunkt stehen vier Aktionsschwerpunkte: 

■■ der Aufbau einer Wissensbasis der Gewaltprävention, 
■■ das praxisnahe und breite Vermitteln von gesichertem Wissen, 
■■ die Förderung der Vernetzung der Akteure und 
■■ �die Verbesserung der Zusammenarbeit in den Bereichen Prävention,  
Intervention und Repression. 

Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.jugendundgewalt.ch

Verfügung stellen und Support bei 
der Umsetzung bieten.
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Wirksame Gewaltprävention –  
Eine Übersicht zum internationalen Wissensstand, Bern 2014

Der im Auftrag 
vom Bundesamt für 
Sozialversicherungen 
(BSV), vom Nationa-
len Programm Ju- 

gend und Gewalt und vom Schweize-
rischen Fonds für Kinderschutz
projekte des Autorenteams um Dr. 
Margit Averdijk und Prof. Dr. Manuel 
Eisner verfasste Bericht verschafft 
eine Übersicht über die 26 wichtigs-
ten Präventionsansätze auf interna
tionaler Ebene in den Bereichen Indi-

viduum, Familie, Schule, Sozialraum 
und Opferhilfe. Dabei wurde eine 
breite Definition von Gewalt ange-
wendet, die sowohl rechtlich strafba-
re Gewalt als auch nicht strafbare 
und frühe Risikofaktoren berücksich-
tigt. Wissenschaftlich fundiert stellt 
der Bericht in prägnanter Weise dar, 
unter welchen Voraussetzungen die 
Umsetzung dieser Präventionsansät-
ze erfolgversprechend ist, welche 
Faktoren die Wirksamkeit beeinflus-
sen und wie die aktuelle Situation in 

der Schweiz aussieht. Der Bericht 
kann den Verantwortlichen für Ge-
waltprävention aus Praxis und Politik 
somit als Kompass dienen und für die 
Auswahl, Umsetzung und Anpassung 
von Maßnahmen herangezogen 
werden. Damit unterstützt die Publi-
kation die Anstrengungen zur Ent-
wicklung einer wirksamen Gewalt-
prävention in der Schweiz. Es soll die 
begonnene Dynamik hin zu mehr er-
kenntnisbasierter Gewaltprävention 
weiter gestärkt werden. � (wk)

http://www.jugendundgewalt.ch
mailto:carlo.fabian@fhnw.ch



